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turierung der Gerichts- und Staatsanwaltschaftsorganisation 
sollte jedoch der Standpunkt des MdJ überdacht werden, 
diese grundsätzlich bei dem überkommenen System zu belas
sen. Das steht u. E, im Widerspruch zu der zu Recht gefor
derten Kompatibilität der Rechtspflegesysteme in einem zu 
schaffenden einheitlichen deutschen Bundesstaat. Es erscheint 
uns nur schwer nachvollziehbar, warum beim längerfristigen 
Aufbau der Fachgerichte grundsätzlich die adäquaten Struk
turen der BRD übernommen, im Bereich der ordent
lichen Gerichtsbarkeit jedoch divergierende Regelungen ange- 
strebt werden. Welche Konsequenzen dies für die Rechtsu
chenden und den Rechtsanwender hätte, kann hier nicht wei
ter ausgeführt werden.

Aus unserer Sicht sollten daher Staatsanwaltsbehörden 
beim Obersten Gericht der DDR, bei den neu zu bildenden 
Oberlandesgerichten und Landgerichten geschaffen werden. 
Die Tätigkeit bei den Amtsgerichten könnte durch die Staats
anwaltschaftsbehörde bei den territorial zuständigen Landge
richten oder durch an den Amtsgerichten zu bildende Zweig
stellen der Landgerichtsstaatsanwaltschaften oder durch selb
ständige Amtsanwaltschaften ausgeübt werden.

Zur Gewährleistung einer parlamentarischen Kontrolle 
über die Staatsanwaltschaft — sie folgt aus ihrer Funktion 
als Mittlerin zwischen Exekutive und Jurisdiktion — wäre 
perspektivisch ihre Unterstellung unter das Justizministe
rium und mit dem Übergang zur Länderstruktur unter die 
dann zuständigen Justizministerien möglich.

Der Bereich der Militärstaatsanwaltschaft sollte unter Be
rücksichtigung des Fortbestands nationaler Streitkräfte der 
DDR als Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörde sowie zur 
Erfüllung der aus dem Warschauer Vertrag resultierenden 
Bündnisverpflichtungen auf der Basis von Territorial- und 
Garnisonsdienststellen mit entsprechenden Zuständigkeiten 
bei verringertem Personalbestand zunächst weiterbestehen.

Regelung des Weisungsrechts

Für das Institut des Weisungsrechts ist davon auszugehen, 
daß der Staatsanwalt im Unterschied zum Richter nicht zu 
einem unabhängigen Rechtspflegeorgan gehört. Aus histori
schen Gründen sowie Erfordernissen der Durchsetzung des 
Prinzips der Gewaltenteilung sollte es keine Unabhängigkeit 
des Staatsanwalts geben. Die hierarchische Struktur der 
Staatsanwaltschaft, der das Prinzip der Einzelleitung inne
wohnt, erfordert ein Netz von Weisungsbefugnissen der je
weils Vorgesetzten Leiter, um den Dienstbetrieb sowie die 
einheitliche Rechtsanwendung in den einzelnen staatsanwalt- 
schaftlichen Behörden sichern zu können.

Rechtlich neu zu bestimmen sind Gegenstand, Umfang und 
Grenzen des Rechts der Aufsicht und Leitung (im folgenden 
Weisungsrecht genannt), um die Gesetzlichkeit der Tätigkeit 
aller Staatsanwälte zu gewährleisten und subjektivistische 
Entscheidungen ihrer Vorgesetzten auszuschließen.

Gegenstand und Umfang des Weisungsrechts werden durch 
die rechtlich verankerten Kompetenzen der Staatsanwalt
schaft sachlich festgelegt.

Die Grenzen des Weisungsrechts resultieren aus dem ver- 
fassungs- und verfahrensrechtlichen Legalitätsprinzip, das 
durch disziplinär- und strafrechtliche Normen juristisch zu 
garantieren ist (vgl. z. B. §§ 233, 243 und 244 StGB). Insofern 
sollte der Geltungsbereich des § 5 Abs. 2 und 3 des Entwurfs 
des Richtergesetzes (Verbot extraprozessualer Einflußnahme 
auf Gerichtsverfahren, Verbot öffentlicher Vorverurteilun
gen) auch auf Staatsanwälte ausgedehnt werden.

Eine Einbindung der Staatsanwaltschaft in die Exekutive 
würde zwei zu unterscheidende vertikale Weisungsebenen 
schaffen: zum einen die der Justizexekutive („externes“ Wei
sungsrecht), zum anderen die der staatsanwaltschaftlichen 
Dienststellenleiter („internes“ Weisungsrecht).

Das interne Recht der Leitung umfaßt die Befugnis, durch 
schriftliche und mündliche Weisungen unmittelbar den allge
meinen Dienstbetrieb der Staatsanwaltschaften sowie die 
Rechtspflegetätigkeit der unterstellten Staatsanwälte zu ge
stalten. Der staatsanwaltschaftliche Weisungsberechtigte wäre 
insbesondere befugt,
— in laufende Anzeigenprüfungs- und Ermittlungsverfahren

einzugreifen, '

— staatsanwaltschaftliche Aufgaben der nachgeordneten 
Dienststellen in die eigene Kompetenz zu übernehmen 
(„Devolutionsrecht“),

— einen anderen als den eigentlich zuständigen Staatsan
walt mit der Ausführung konkreter Dienstgeschäfte zu be
auftragen („Substitutionsrecht “),

— von seinen unterstellten Staatsanwälten und Mitarbeitern 
der Staatsanwaltschaft Stellungnahmen und Berichte an
zufordern.
Keine Weisungen sollten dem die Anklage in der Haupt

verhandlung vertretenden Staatsanwalt hinsichtlich der Be
antragung einer konkreten Maßnahme der strafrechtlichen 

- Verantwortlichkkeit oder einer sonstigen verfahrensbeenden
den Entscheidung erteilt werden dürfen. Solche Weisungen 
verletzen u. E. das Prozeßprinzip der Wahrheitsfeststellung 
in einem öffentlichen und mündlichen Gerichtsverfahren, da 
sie das Resultat der gerichtlichen Beweisaufnahme antizipie
ren, mithin die Vorläufigkeit und Revidierbarkeit des Ergeb
nisses des Ermittlungsverfahrens nicht einkalkulieren. Dar
über hinaus dürften solche Weisungen — bei allen berechtig
ten Forderungen nach Wahrung einer einheitlichen und ge
rechten Rechtsanwendung — nicht .geeignet sein, die Selb
ständigkeit und Eigenverantwortung der Staatsanwälte zu 
stimulieren.

Das Recht der Dienstaufsicht ist die Befugnis, die rechts
widrige Ausführung einer dienstlichen Tätigkeit zu rügen 
und ihre sachgemäße Erledigung zu fordern. Der Vorgesetzte 
entscheidet endgültig über Dienstaufsichtsbeschwerden gegen 
Staatsanwälte und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft.

In entsprechenden Anweisungen der Justizexekutive soll
ten der Kreis der weisungsbefugten Staatsanwälte, der ge
naue Adressatenbereich sowie der Dienstweg fixiert werden, 
um die Transparenz staatsanwaltlicher Tätigkeit zu erhöhen.
Zu überdenken ist, ob ausschließlich die Dienststellenleiter 
weisungsberechtigt sein sollen oder auch ihre Stellvertreter 
und/oder die Abteilungsleiter. Auch erscheint es sinnvoll fest
zulegen, ob die Weisungen nur über den Leiter der nachge
ordneten Behörde oder auch direkt an den einzelnen unter
stellten Staatsanwalt erteilt werden können.

Unter Beachtung der in Aussicht genommenen staatsrecht
lichen Unterstellung der Staatsanwaltschaft(en) unter die Ju
stizexekutive sind jenen entsprechende Weisungsrechte einzu
räumen.

Das Recht der externen Dienstaufsicht sollte analog der 
des unmittelbar staatsanwaltschaftlichen Vorgesetzten gelten.

Das Recht der externen Leitung wäre jedoch zu beschrän
ken, da die weisungsberechtigten Beamten der Justizexeku
tive keine Staatsanwälte sind, mithin aus staatsrechtlichen 
Gründen keine originären staatsanwaltschaftlichen Befug
nisse ausüben dürfen. Die Justizexekutive sollte insbeson
dere befugt sein, allgemeine schriftliche Richtlinien (Anwei
sungen) zur Organisation des Dienstbetriebs in den einzelnen 
Staatsanwaltschaftsbehörden sowie zur Rechtspflegetätigkeit 
der Staatsanwälte insgesamt zu erteilen.

Auszuschließen wären hingegen externe Weisungen be
züglich konkreter Einzelverfahren, insbesondere hinsichtlich 
der Einleitung bzw. Unterbindung eines Ermittlungsverfah
rens, des Ergreifens von strafprozessualen Zwangsmaßnah
men, der Klageerhebung, der Verfahrenseinstellung, der An
klagevertretung, der Einlegung von Rechtsmitteln.

Ein Devolutionsrecht kann der Justizexekutive nicht zu
stehen, dagegen das Recht zur Substitution.

Einer gesonderten Regelung bedarf u. E. die Verfahrens
weise bei erkennbar rechtswidrigen und zur Befangenheit / 
führenden Weisungen. Erhält der Staatsanwalt eine solche 
Weisung, so darf er diese nicht ausführen. Er hat dies dem 
Anweisenden oder dessen Vorgesetzten anzuzeigen (Remon
strationspflicht), welcher den Rechtsmangel endgültig zu be
seitigen hat. In Kollisionsnormen könnte rechtlich geregelt 
werden, wie bei Nichtakzeptanz von Weisungen zu verfahren 
ist.

Das künftige Dienstverhältnis der Staatsanwälte sollte als 
Beamtenverhältnis (Staatsanwalt im Beamtenverhältnis auf
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